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2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012, 
Begutachtungsverfahren, Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Ergänzend und in Absprache mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband erlaubt sich 
der Oö. Landes-Feuerwehrverband zum ggst. Begutachtungsverfahren des 
2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetztes 2012 folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Seit vielen Jahren fordert das österreichische Feuerwehrwesen eine Aufnahme der öffentlichen 
Feuerwehren in die Liste der Berufskrankheiten nach den Bestimmungen  des § 177 ASVG. Die 
hohe Anzahl der Einsätze nach Verkehrsunfällen mit Verletzten, die Einsätze im Rahmen der 
Katastrophenhilfe und sonstige gefahrengeneigte Einsätze führen zu einem Infektionsrisiko, 
welches eindeutig dem der in der Berufskrankheitenliste angeführten Unternehmen entspricht. Im 
Detail erlauben wir uns auf die dazu bereits mehrfach erhobenen Forderungen und die dortigen 
Begründungen zu verweisen. Mit der aktuellen Novelle könnte diese Forderung nunmehr 
endgültig zur Sicherung der Gesundheit der Feuerwehrmitglieder im Menschenrettungseinsatz 
umgesetzt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Der Landes-Feuerwehrkommandant 
 
 
 
 

Dr. Wolfgang Kronsteiner 
Landesbranddirektor 
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